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Anfrage von Stadtratsmitgliedern 
(gemäß § 28 Abs. 5 SächsGemO in Verbindung mit der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Chemnitz) 

Fragesteller/in: Thomas Lehmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 Name, Vorname (Fraktion) 

Kurzbezeichnung: Kompetenzen Kulturbeirat 

Frage: 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
ich bitte Sie, mir folgende Frage zu beantworten. 
 
 
Was ist der Grund dafür, dass der Kulturbeirat in Chemnitz lediglich über die Vergabe von 
Fördergeldern für Freie Träger berät bzw. beschließt und nicht über die Gelder für 
Kunstsammlungen, TIETZ oder Theater? 
 
Sehen Sie in der derzeitigen Verfahrensweise in Chemnitz einen Widerspruch zum 
Kulturraumgesetz (Regelungen für urbane Kulturräume)? Wenn nein bitte ich Sie um eine 
Begründung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Lehmann  
 

 
Die Ratsanfrage wurde elektronisch erstellt und enthält keine eigenhändige Unterschrift. 
 
 

Unterschrift (Fragesteller/in) 
 

 

 
 
 
                                                
1) wird von der Geschäftsstelle des Stadtrates ausgefüllt 



 
 
 

 

 


